
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 28.04.2003 

 Vorlage Nr. 03/0212 
Federf. Stadtamt: Ingenieuramt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Stadtplanungs- und Bauausschuss Herr Stadtbaurat Stojan 15.05.2003  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Bauprogramm 2003 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
Das Bauprogramm des Ingenieuramtes wurde - wie in den vergangenen Jahren - so auf-
gebaut, dass es mit den üblichen Einschränkungen (zeitnahe Bewilligungsbescheide, kei-
ne unerwarteten Arbeitsausfälle) planmäßig umgesetzt werden kann. 
 
Der Vorlage beigefügt ist die tabellarische Zusammenstellung der Maßnahmen. 
Eine farbige Darstellung in einem Übersichtsplan ist den Fraktionen zugestellt worden. 
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Finanzielle Auswirkungen        

          
Keine          

          
Folgende x *)        

          
          
          

Einnahme (€)  VwHH  VmHH  Ausgabe (€)  VwHH VmHH 
Einmalig      einmalig    

Jährlich      jährlich    

darin enthal-
ten: 

     darin enthalten:    

Zuschüsse     
 

 Personalkosten    

Beiträge Drit-
ter 

    
 

 Unterhaltungs-u.  
Betriebskosten 
 

  

Spende des 
VGW 

 

     Finanzierungs-    
kosten: 

  

           
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfü-

gung: 
  nicht zur Verfügung 

          
          

 
*) Siehe Vorstellung der Einzelmaßnahmen im Stadtplanungs- und Bauausschuss 
    bzw. Vergabeausschuss 
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Beschlussentwurf: 
 
 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
- Stojan - 
Stadtbaurat 

 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


